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Laufzeitverlängerung 
für Kernkraftwerke: 
Entscheidung zwischen 
Bundestag und Bundesrat?
Rechtsanwalt Prof. Dr. Rupert Scholz, Bundesminister a. D., Berlin

Durch das Gesetz zur geordneten Beendigung 
der Kernenergienutzung zur gewerblichen Er-
zeugung von Elektrizität vom 22.04.2002 (BG-
Bl. I S. 1351) wurde der sog. „Atomausstieg“ 
umgesetzt. Seitdem bestimmt § 7 Abs. 1a des 
Atomgesetzes (AtG), dass die Berechtigung zum 
Leistungsbetrieb eines Kernkraftwerks entfällt, 
wenn die in Anlage 3 Spalte 2 für die jeweilige 
Anlage aufgeführte oder sich aufgrund von 
Übertragungen ergebende Elektrizitätsmenge 
produziert worden ist. Die Koalitionsvereinba-
rung der derzeitigen Regierungsfraktionen sieht 
vor, die Laufzeiten deutscher Kernkraftwerke zu 
verlängern. Hierzu könnten die Absätze 1a 
bis 1d des § 7 AtG aufgehoben und damit der vor 
dem „Atomausstieg“ herrschende Rechtszustand 
wiederhergestellt werden. Alternativ wäre denk-
bar, die in Anlage 3 AtG festgelegten Werte der 
anlagenbezogenen Elektrizitätsmengen entspre-
chend zu erhöhen. Eine dahingehende materiell-
rechtliche Änderung des Atomgesetzes erfordert 
keine Zustimmung des Bundesrats. Denn die 
Aufgaben, die den Ländern im Wege der Bundes-
auftragsverwaltung gemäß §§  7, 24 Abs. 2 
AtG übertragen sind, ändern sich nicht in 
qualitativer Hinsicht. Es erfolgt kein Eingriff 
in die organisatorische oder verfahrensrecht-
liche Verwaltungshoheit der Länder. Die 
quantitative Veränderung der auszuführen-
den Verwaltungsaufgaben der Länder, die 
mit einer Verlängerung der Laufzeiten ein-
hergeht, führt zu keinem Zustimmungsrecht 
des Bundesrats gemäß Art. 87c GG.
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1. Problemstellung

Die von der Koalition zwischen CDU/CSU 
und FDP in deren Koalitionsvereinbarung 
vorgesehene Verlängerung der Laufzeiten 
deutscher Kernkraftwerke [1] wirft verfas-
sungsrechtliche Fragen zur Kompetenzver-
teilung zwischen Bundestag und Bundesrat 
auf. Speziell geht es um die Frage, ob eine 
solche gesetzlich verfügte Laufzeitverlänge-
rung durch den Bundesgesetzgeber für ihr 
Inkrafttreten eine Zustimmung des Bundes-
rates voraussetzt. 

Ausgangspunkt der Entwicklung ist das 
Gesetz zur geordneten Beendigung der Kern-
energienutzung zur gewerblichen Erzeugung 
von Elektrizität vom 22.04.2002 (BGBl. I 
S. 1351). In diesem Gesetz wurde der sog. 
„Atomausstieg“ festgelegt. Im Einzelnen wur-
de auf der Grundlage einer Regellaufzeit von 
32 Jahren ab Beginn des Leistungsbetriebs 
die ab dem 01.01.2000 noch verbleibende 
Restlaufzeit und die mit dieser korrespondie-
rende Elektrizitätsmenge errechnet. Demge-
mäß wurde in das AtG vor allem die neue Be-
stimmung des § 7 Abs. 1a eingefügt, derzufol-
ge die Berechtigung zum Leistungsbetrieb 
eines Kernkraftwerks entfällt, wenn die in An-
lage 3 Spalte 2 für die jeweilige Anlage aufge-

Verfassungsmäßigkeit der Kernenergienut-
zung, die durch das Bundesverfassungsge-
richt auch bestätigt wurde. [2] Wie der Kom-
petenzkatalog des Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG 
im Einzelnen belegt, umfasst diese Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes den gesamten 
Bereich des Kernenergiewesens – von der 
Verwendung der Kernenergie bis zum Schutz 
gegen ihre Gefahren. [3] Die Nutzung dieser 
materiellen Gesetzgebungskompetenz durch 
den Bund unterliegt grundsätzlich keinem 
Zustimmungsvorbehalt des Bundesrates. Ei-
ne Zustimmungspfl icht setzt eine ausdrück-
liche dahingehende Bestimmung – diese sind 
enumerativ im Grundgesetz aufgeführt – vor- 
aus. [4]

Für die Ausführung von Bundesgesetzen 
gilt gemäß Art. 83 GG als Regelsatz, dass 
die Länder prinzipiell die Bundesgesetze als 
eigene Angelegenheit ausführen. Wenn der 
Bundesgesetzgeber im Rahmen solcher von 
den Ländern als eigene Angelegenheit aus-
zuführender Bundesgesetze (auch) die Ein-
richtung der Landesbehörden oder das Ver-
waltungsverfahren der Länder regelt, kann 
dies eine Zustimmungspfl icht des Bundes-
rates bedingen (vgl. Art. 84 GG). Neben der 
Ausführung von Bundesgesetzen als länder-
eigene Angelegenheit steht die sog. Auftrags-
verwaltung des Bundes gemäß Art. 85 GG. 
Für diesen Bereich bestimmt Art. 87c GG, 
dass „Gesetze, die aufgrund des Artikels 73 
Abs. 1 Nr. 14 ergehen, mit Zustimmung des 
Bundesrates bestimmen können, dass sie 
von den Ländern im Auftrage des Bundes 
ausgeführt werden“ [5]. Dieser Zustim-
mungsvorbehalt zugunsten des Bundesrates 
bezieht sich ebenso sinn- wie systemgerecht 
aber allein auf die Anordnung, dass materi-
ell-rechtliche Gesetze zur Kernenergie ge-
mäß Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG von den Län-
dern im Wege der Bundesauftragsverwaltung 
ausgeführt werden. Der Zustimmungsvorbe-
halt des Art. 87c GG bezieht sich also nicht 
auf die materiell-rechtlichen Regelungen ge-
mäß Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG, sondern aus-
schließlich auf die verwaltungsrechtliche 
Ausführungskompetenz der Länder. [6]

Die Grundsystematik der grundgesetzli-
chen Kompetenzverteilung zwischen Bundes-
tag und Bundesrat stellt sich demgemäß wie 
folgt dar: Soweit der Bund eine Gesetzge-
bungskompetenz besitzt, übt der Deutsche 
Bundestag diese Kompetenz aus. Gegenstand 

führte oder sich aufgrund von Übertragun-
gen ergebende Elektrizitätsmenge produziert 
worden ist. In dieser Anlage 3 Spalte 2 des 
AtG werden die maßgebenden Reststrom-
mengen ab dem 01.01.2000 festgelegt. Eine 
weitere gesetzliche Änderung wurde gemäß 
§ 1 Nr. 1 AtG vollzogen. Nach der früheren 
Fassung sah der Gesetzeszweck „die Erfor-
schung, die Entwicklung und die Nutzung der 
Kernenergie zu friedlichen Zwecken“ vor. 
Nach der Neufassung des § 1 Nr. 1 AtG trat als 
weiterer Gesetzeszweck hinzu, „die Nutzung 
der Kernenergie zur gewerblichen Erzeugung 
von Elektrizität geordnet zu beenden und bis 
zum Zeitpunkt der Beendigung den geordne-
ten Betrieb sicherzustellen“. Diese (materiel-
le) Rechtslage soll auf der Grundlage der Koa-
litionsvereinbarung von CDU/CSU und FDP 
zugunsten einer Verlängerung der Laufzeiten 
von Kernkraftwerken verändert werden. Dies 
könnte zum einen in der Weise geschehen, 
dass die Absätze 1a bis 1d des § 7 AtG aufge-
hoben und damit der frühere Rechtszustand 
wiederhergestellt wird, der vor dem „Atom-
ausstieg“ vorgelegen hat. Ein anderer Weg 
wäre der, die in Anlage 3 AtG festgelegten 
Werte der anlagenbezogenen Elektrizitäts-
mengen entsprechend zu erhöhen. Beide We-
ge stellen materiell-rechtliche Änderungen 
dar, die den zuvor verfügten „Atomausstieg“ 
zugunsten verlängerter Laufzeiten der Kern-
kraftwerke abändern würden. 

Verfassungsrechtlich stellt sich die Frage, 
ob eine solche materiell-rechtliche Ände-
rung des AtG vom Bundesgesetzgeber be-
schlossen werden kann und ob für eine sol-
che Änderung die Zustimmung des Bundes-
rates erforderlich ist. 

2. Kompetenzrechtliche Ausgangslage

Gemäß Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG verfügt der 
Bund über das Recht zur ausschließlichen 
Gesetzgebung im Bereich der „Erzeugung 
und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen 
Zwecken, der Errichtung und des Betriebs 
von Anlagen, die diesen Zwecken dienen, des 
Schutzes gegen Gefahren, die bei Freiwerden 
von Kernenergie oder durch ionisierenden 
Strahlen entstehen, und der Beseitigung ra-
dioaktiver Stoffe“. Diese Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes impliziert nach h. M. eine 
materiell-rechtliche Grundentscheidung zur 
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solcher Gesetzgebungskompetenzen sind die 
in Art. 70 ff. GG festgelegten materiell-recht-
lichen Regelungsgegenstände. Zuständigkei-
ten der Länder bestehen gemäß Art. 83 ff. GG 
allein im Bereich der Gesetzesausführung. 
Zustimmungsvorbehalte des Bundesrates be-
stehen folgerichtig nur insoweit, wie in den 
jeweiligen materiell-rechtlichen Bundesge-
setzen auch Regelungen enthalten sind, die 
die verwaltungsrechtliche Organisationsho-
heit (Behördeneinrichtung) und/oder das 
landesrechtliche Verwaltungsverfahren be-
treffen. Demgemäß ist strikt zwischen den 
materiell-rechtlichen Inhalten und den orga-
nisations- und verfahrensrechtlichen Inhal-
ten eines jeden Gesetzes zu unterscheiden. 
Die vom Bundesrat früher vertretende Auf-
fassung, dass er im Rahmen seiner Zustim-
mungsrechte auch Verantwortung für ein Ge-
setz als Ganzes, den materiell-rechtlichen 
Teil also eingeschlossen, übernehme, ist auf-
gegeben und nicht haltbar. Dies hat das 
BVerfG in aller Deutlichkeit klar gestellt. [7] 
Nach der Rechtsprechung des BVerfG kann 
die Änderung einer materiell-rechtlichen Re-
gelung nur im Einzelfall eine Zustimmungs-
bedürftigkeit begründen. Es genügt nicht, 
dass ein Gesetz die Interessen der Länder in 
allgemeiner Weise berührt, etwa indem „es 
deren Verwaltungshandeln auf einem be-
stimmten Gebiet auslöst oder beendet“ [8]. 

3. Verfassungsrechtliche Grundsätze  
 zum Zustimmungsrecht des 
 Bundesrates

Das BVerfG hat in aller Klarheit des Weiteren 
ausgeführt, dass ein Zustimmungsrecht des 
Bundesrates nur dann besteht, wenn das je-
weilige Bundesgesetz die verfassungsrechtli-
che Regelzuständigkeit landeseigener Aus-
führungen von Bundesgesetzen gemäß 
Art. 83 GG verändert oder durchbricht, in-
dem es auch die Einrichtung und/oder das 
Verwaltungsverfahren der jeweiligen Landes-
behörden mitregelt. [9] Im Falle des hier 
maßgebenden Art. 87c GG, der für den Be-
reich der Kernenergie die Anordnung der 
Bundesauftragsverwaltung ermöglicht, wird 
dieser Grundsatz der landeseigenen Verwal-
tung insoweit durchbrochen, wie der Bund 
auf das Verwaltungsverfahren der Länder ge-
mäß Art. 85 GG Einfl uss nehmen kann, na-
mentlich im Wege von Weisungsrechten. Geht 
es um materiell-rechtliche Regelungen in ei-
nem Bundesgesetz, so ist nach der Rechtspre-
chung des BVerfG danach abzugrenzen, ob 
„ein Änderungsgesetz die früher mit Zustim-
mung des Bundesrates in die Bundeseigenver-
waltung oder Bundesauftragsverwaltung über-
führte Aufgabe so umgestaltet oder erweitert, 
dass dieser Vorgang angesichts des verfas-
sungsrechtlichen Regelfalls des Art. 83 GG ei-
ner neuen Übertragung von Ausführungszu-
ständigkeiten auf den Bund gleich kommt“ 
[10]. Wenn die geänderten materiell-rechtli-
chen Regelungen eine grundlegende Umge-
staltung der Rechtsqualität der durch das frü-
here Gesetz übertragenen Aufgabe bewirken 
und dadurch die Regelungen über die Ver-
waltungszuständigkeit inhaltlich in wesentli-

cher Form verändert werden, so kann im Ein-
zelfall eine früher durch den Bundesrat erteil-
te Zustimmung nicht mehr als ausreichend 
erachtet werden. Dies bedeutet mit anderen 
Worten, dass die Rechtsprechung des BVerfG 
danach differenziert, ob ein materiell-rechtli-
ches (Änderungs-)Gesetz eine qualitative 
Umgestaltung der auszuführenden Zustän-
digkeit enthält; und dies von einer qualitativ 
derartigen Dimension, dass von einer (neuer-
lichen) Systemverschiebung im föderativen 
kompetenzrechtlichen Gesamtgefüge gespro-
chen werden muss. Geht es dagegen allein 
um bestimmte quantitative Änderungen, bei-
spielsweise den Geschäftsanfall von Behör-
den der Länder, mündet eine materiell-recht-
liche Änderungsgesetzgebung des Bundes 
nicht in die genannte Systemverschiebung 
ein. Es bedarf folglich keiner (neuen) Zustim-
mung des Bundesrates. Rein quantitative Aus-
wirkungen auf den Verwaltungsaufwand lö-
sen nach der Rechtsprechung des BVerfG kein 
Zustimmungsrecht des Bundesrates aus. [11]

4. Folgerungen

Auf der Grundlage dieser verfassungsrechtli-
chen Abgrenzungsmaßstäbe ist nunmehr zu 
fragen, ob die geplanten Neuregelungen zur 
Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraft-
werke einen Zustimmungsvorbehalt zuguns-
ten des Bundesrates auslösen. Es geht folglich 
um die Frage, ob eine Erhöhung oder Aufhe-
bung der in § 7 Abs. 1a AtG i. V. m. Anlage 3 
festgelegten Strommengenbegrenzungen eine 
Zustimmungspfl ichtigkeit zugunsten des Bun-
desrates auslösen kann. Tatbestandlich geht es 
in beiden Fällen um materiell-rechtliche Rege-
lungen (Ausmaß der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie), d.h. um Regelungen, die unein-
geschränkt im Rahmen der materiell-rechtli-
chen Gesetzgebungskompetenz gemäß Art. 73 
Abs. 1 Nr. 14 GG liegen. Das gleiche galt im Üb-
rigen schon für das Änderungsgesetz vom 
22.04.2002, demzufolge der Gesetzeszweck 
des AtG dahingehend modifi ziert wurde, dass 
„die Nutzung der Kernenergie zur gewerbli-
chen Erzeugung von Elektrizität geordnet zu 
beenden und bis zum Zeitpunkt der Beendi-
gung der geordnete Betrieb sicherzustellen“ 
war (§ 1 Nr. 1 AtG n. F.). Mit Recht hat der 
Bundesrat hier seinerzeit keinen Zustimmungs-
vorbehalt reklamiert, weil es sich um keine 
qualitative Änderungsgesetzgebung handelte. 
Das Änderungsgesetz hatte lediglich verboten, 
neue Erstgenehmigungen für Kernenergiean-
lagen zu erteilen (§ 7 Abs. 1 S. 2, 3 AtG n. F.). 
Die allgemeine Berechtigung zum Leistungs-
betrieb wurde nur hinsichtlich der zu produ-
zierenden Elektrizitätsmengen eingeschränkt. 
Beides sind klare Fälle einer bloß quantitativen 
und nicht qualitativen Änderung. 

Das gleiche gilt für die jetzt geplante Geset-
zesänderung, die diesen „Atomausstieg“ le-
diglich modifi ziert, indem höhere Strommen-
gen aufgrund der Berechtigungen produziert 
werden dürfen. Galt bisher als Grundziel des 
AtG, den Schutz vor ionisierender Strahlun-
gen zu gewährleisten (vgl. § 1 Nrn. 2 und 3 
AtG) sowie „die Erfüllung internationaler Ver-
pfl ichtungen der Bundesrepublik Deutschland 

auf dem Gebiet der Kernenergie und des 
Strahlenschutzes zu gewährleisten“ (§ 1 Nr. 4 
AtG), so ändert sich hieran nichts. Es bleibt bei 
der gleichen qualitativen Gesetzeszielsetzung. 
Die den Ländern im Wege der Bundesauf-
tragsverwaltung gemäß §§  7, 24 Abs. 2 AtG 
übertragene Auftragsverwaltung ändert sich 
qualitativ nicht. Durch die Verlängerung der 
Laufzeiten ändern sich lediglich die zeitlichen 
Anforderungen an die zuständigen Landesbe-
hörden, ohne dass diese aber in ihrer gegebe-
nen Zuständigkeit substantiell bzw. qualitativ 
verändert werden. Die Verlängerung der Lauf-
zeiten begründet also keinen substantiellen 
Eingriff in die organisatorische oder verfah-
rensrechtliche Verwaltungshoheit der Länder. 
Oder anders ausgedrückt: Die geplante gesetz-
liche Verlängerung der Laufzeiten deutscher 
Kernkraftwerke begründet verwaltungsrecht-
lich allein eine (zeitlich-)quantitative Verän-
derung, nicht aber eine qualitative Verände-
rung oder gar Systemverschiebung; das bedarf 
keiner Zustimmung durch den Bundesrat. 

Für dieses Ergebnis spricht auch folgende 
Überlegung: Die gesetzgeberische Gestal-
tungsfreiheit des Bundestags erlaubt es, zu-
stimmungspfl ichtige und zustimmungsfreie 
Teile eines funktional einheitlichen Geset-
zeswerks getrennt zu erlassen. [12] Im Zuge 
der Verlängerung der Laufzeiten der Kern-
kraftwerke werden die zu produzierenden 
Elektrizitätsmengen erhöht. Ein solches Ge-
setz ergeht damit getrennt – wenn auch mit 
zeitlichem Abstand – und unabhängig von 
der einzig für das Zustimmungsrecht rele-
vanten Vorschrift des § 24 AtG. 

Dies bedeutet wiederum, dass ein Zustim-
mungsrecht des Bundesrates gemäß Art. 87c 
GG nicht gegeben ist. Wenn der Deutsche 
Bundestag eine entsprechende Verlängerung 
der Laufzeiten der Kernkraftwerke gesetzge-
berisch verfügt, so liegt diese Entscheidung 
ausschließlich im Rahmen seiner materiell-
rechtlichen Gesetzgebungszuständigkeit 
nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG. Der Bundesrat 
nimmt an dieser Entscheidung nicht in Ge-
stalt eines Zustimmungsrechts teil. 
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